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Fortbildung

Teilnahmegebühr: 450 € (inkl. Arbeitsmateri-
alien, Imbiss und Pausengetränke).
Anmeldung: Online-Anmeldung über www.
blaek.de/online/fortbildungskalender. Nicht 
bei der BLÄK gemeldete Ärztinnen und Ärz-
te bitten wir, eine Kopie ihrer Approbation 
und gegebenenfalls Promotion sowie eventu-
ell weitere akademische Titel der Anmeldung 
beizufügen. Die Vergabe der Seminarplätze 
richtet sich nach dem Datum des Anmelde-
eingangs. Die Teilnehmerzahl ist auf 24 Per-
sonen begrenzt.

Wiedereinstiegsseminar
für Ärztinnen und Ärzte
Zielgruppe: Die BLÄK bietet ein fünftägiges 
Wiedereinstiegsseminar für Ärztinnen und 
Ärzte an, die nach einer beruflichen Auszeit, 
Familienpause oder Arbeitslosigkeit eine 
Rückkehr in Praxis, Klinik oder Institutionen 
der Gesundheitsvorsorge planen.
Lernziele/Themen/Inhalte: Vertiefen der 
Kompetenz zu Themen aus der Allgemeinme-
dizin – Notfällen: Reanimation in Theorie und 
Praxis – dem Umgang mit geriatrischen Pati-
enten: Altersdemenz, Depressionen – Haus-
ärztlicher Palliativmedizin – Diabetes: Neu-

es zu Diagnostik und Therapie – Ernährung/
Allergien – Pädiatriethemen: Präventivmedi-
zin, Notfälle, Infektionskrankheiten – Impf-
wesen – der Betreuung chronisch Erkrankter 
– der Betreuung von Patienten mit Migrations-
hintergrund – Gesprächsführung (praktische 
Übung mit Videofeedback) – zu Vereinbar-
keit von Familie und Beruf – Pharmakologie 
– Suchtmedizin: Hausärztliche Versorgung 
– Schmerztherapie – Tätigkeit in Klinik, Reha 
oder ambulante Versorgungseinrichtung – 
Niederlassungsthemen – Themen von Fort- 
und Weiterbildung.
Programm/Information: BLÄK, Marion 
Erben, Tel. 089 4147-461 oder -121, Ingrid 
Ott, Tel. 089 4147-457 oder -141, Fax 089 
4147-831, Mühlbaurstr. 16, 81677 München,
E-Mail: seminare@blaek.de
Hinweis: Auf Wunsch wird eine Kinderbetreu-
ung während der gesamten Seminardauer an-
geboten, bei Bedarf bitten wir um Anmeldung.
Teilnahmegebühr: 380 € (inkl. Arbeitsmateri-
alien, Imbiss und Pausengetränke).
Anmeldung: Online-Anmeldung über www.
blaek.de/online/Fortbildungskalender. Nicht bei 
der BLÄK gemeldete Ärztinnen und Ärzte bitten 
wir, eine Kopie ihrer Approbation und gegebe-
nenfalls Promotion sowie eventuell weitere aka-
demische Titel der Anmeldung beizufügen. Die 
Teilnehmerzahl ist auf 24 Personen begrenzt.

Programm/Information: BLÄK, Angelika 
Eschrich, Mühlbaurstr. 16, 81677 München, 
Tel. 089 4147-248 oder -121, Fax 089 4147-280,
E-Mail: haemotherapie-richtlinie@blaek.de
Teilnahmegebühr: 300 € (inkl. Arbeitsmateria-
lien, Imbiss und Pausengetränke).
Anmeldung: Online-Anmeldung über
www.blaek.de/online/fortbildungskalender. 
Nicht bei der BLÄK gemeldete Ärztinnen und 
Ärzte bitten wir, eine Kopie ihrer Approbation 
und gegebenenfalls Promotion sowie eventu-
ell weitere akademische Titel der Anmeldung 
beizufügen.

Verkehrsmedizinische
Qualifikation
Gemäß Verordnung über die Zulassung von 
Personen zum Straßenverkehr und zur Ände-
rung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften 
vom 18.8.1998 sowie zur Änderung der Fahr-
erlaubnisverordnung (FeV) vom 1.7.2007.
Führerscheinbehörden in Bayern suchen nach 
Kenntnis der BLÄK Ärztinnen und Ärzte, die 
über eine sog. „Verkehrsmedizinische Quali-
fikation“ gemäß § 11 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 FeV 
verfügen.
Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte die als 
verkehrsmedizinische Gutachterinnen und 
Gutachter tätig werden wollen.
Lernziele/Themen/Inhalte: Erwerb von 
Kenntnissen und Fähigkeiten im Rahmen der 
Qualifikation „Verkehrsmedizinische Qualifika-
tion“ bei Facharztstatus oder „Verkehrsmedizi-
nische Begutachtung“ ohne Facharzt gemäß 
Verordnung über die Zulassung von Perso-
nen zum Straßenverkehr und zur Änderung 
straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften vom 
18.8.1998 sowie zur Änderung der FeV vom 
1.7.2007.
Programm/Information: BLÄK, Daniela Putz-
locher, Tel. 089 4147-307 oder -121, Fax 089 
4147-831, Mühlbaurstr. 16, 81677 München,
E-Mail: seminare@blaek.de
Hinweis: Regelung ab 1.7.2003: Gutachten 
von Fachärzten nach § 11 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 
FeV sind ab 1.7.2003 grundsätzlich nur anzu-
erkennen, wenn die Ärzte über einen entspre-
chenden Nachweis gemäß § 65 FeV verfügen. 
Ausnahmen gemäß § 74 Abs. 1 FeV in Ver-
bindung mit § 8 Abs. 2 Verordnung über Zu-
ständigkeiten im Verkehrswesen (ZustVVerk) 
sind nur zulässig, wenn andernfalls die Bei-
bringung eines Gutachtens nicht möglich ist. 
Die Fahrerlaubnisbehörden werden gebeten, 
solche Fälle vorab mit den Regierungen zu 
erörtern.
Sofern Ärztinnen und Ärzte über die im Geset-
zestext erwähnten Qualifikationen verfügen 
und an einer entsprechenden Tätigkeit interes-
siert sind, mögen sie sich gegebenenfalls an 
Führerscheinbehörden wenden.
Es sei an dieser Stelle der Hinweis erlaubt, 
dass offensichtlich im Zuständigkeitsbereich 
des Kreisverwaltungsreferats München allen-
falls selten niedergelassene Kolleginnen und 
Kollegen mit Begutachtungen gemäß Fahrer-
laubnisverordnung beauftragt werden. Inso-
fern erkundigen Sie sich bitte im Vorfeld bei 
der Führerscheinbehörde, bzw. Landratsamt 
oder Kreisverwaltungsreferat für die Sie tätig 
werden wollen, ob für Ihr fachärztliches Ge-
biet Gutachterinnen und Gutachter gesucht 
werden.

Fragen-Antwortfeld (nur eine Ant-
wort pro Frage ankreuzen):
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Auflösung der Fortbildungsfragen 
aus Heft 4/2013, Seite 150 f.

Alle Fragen bezogen sich auf den Artikel „Prä-
vention in der Frauenheilkunde. Was ist gesi-
chert – was ist Mythos?“ von Professor Dr. Birgit 
Seelbach-Göbel.

Wenn Sie mindestens sieben der zehn Fragen 
richtig beantwortet haben und diese bis zum 
Einsendeschluss bei uns eingegangen sind, 
gibt es von uns zwei Fortbildungspunkte. Drei 
Punkte erhalten Sie, wenn Sie alle zehn Fragen 
richtig beantwortet haben. Gleiches gilt, wenn 
Sie die Fragen online beantwortet und uns die-
se zum Einsendeschluss gesandt haben.

Insgesamt haben über 2.300 Ärztinnen und Ärz-
te einen ausgefüllten Fragebogen eingereicht.




